
Sachbezugswerte 2026
Die Sachbezugswerte werden jährlich durch eine Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung 

(SvEV) angepasst, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) erlassen wird. Dabei 

werden die Werte an die Entwicklung der Verbraucherpreise angepasst. Der Bundesrat hat der 

Verordnung für 2026 am 19.12.2025 zugestimmt. Die Sachbezüge sind sowohl steuer- als auch 

beitragspflichtig in der Sozialversicherung.

Im Folgenden finden Sie die monatlichen Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft. Diese 

gelten ab dem 01.01.2026.

Monatliche Sachbezugswerte für Verpflegung

Frühstück Mittagessen Abendessen Verpflegung 

insgesamt

71,00 € 137,00 € 137,00 € 345,00 €

Monatliche Sachbezugswerte für Unterkunft

Unterkunft belegt mit Sachbezugswert

1 Beschäftigten 285,00 €

2 Beschäftigten 171,00 €

3 Beschäftigten 142,50 €

mehr als 3 Beschäftigten 114,00 €


